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C. Ministerium der Justiz

Anordnung über Organisation und Dienstbetrieb der
. Staatsanwaltschaft im Lande Sachsen-Anhalt

AY des MJ vom 22.7 . I99L - 3262.5

Gnerterung und 81"*:Tlt***nwatrschart

$ 1

Sitz und Beamte der Staatsanwaltschaft

(1) Im Lande Sachsen-Anhait werden folgende Behörden
der Staatsanwaltschaft errichtet und ihre Beamten gemäß
$ 143 Abs. 1 GVG für die nachfolgend genannten Gerichte
bestellt:

a) Generalstaatsanwaltschaft Magdeburg,
zuständig ftir alle Gerichte des Landes Sachsen-Anhalt,

b) Staatsanwaltschaft Dessau,
zuständig für die Kreisgerichte in Bernburg, Bitterfeld,
Dessau, Gräfenhainichen, Jessen, Köthen, Roßlau, Wit-
tenberg und Zerbst
und insoweit für das Bezirksgericht Halle/Saale,

c) Staatsanwaltschaft Halle/Saale,
zuständig für die Kreisgerichte in Aschersleben, Eisle-
ben, Halle/Saale, Hettstedt, Hohenmölsen, Merseburg,
Naumburg, Nebra, Querfurt, Saalkreis, Sangerhausen,
Weißenfeis undZeitz
und insoweit fiir das Bezirksgericht Halle/Saa1e,

d) Staatsanwaltschaft Magdeburg,
zuständig für die Kreisgerichte in Burg, Halberstadt,
Magdeburg, Oschersleben, Quedlinburg, Schönebeck,
Staßfurt, Wanzleben und Wernigerode
und insoweit für das Bezirksgericht Magdeburg und hin-
sichtlich des Bezirks des Kreisgerichts Quedlinburg auch
für das Bezirksgericht in Halle/Saale,

e) Staatsanwaltschaft Stendal,
zuständig für die Kreisgerichte in Gardelegen, Genthin,
Haldensleben, Havelberg, Osterburg, Klötze, Salzwedel,
Stendal und Wolmirstedt
und insoweit für das Bezirksgericht Magdeburg,

f) Staatsanwaltschaft Halle/Saale - Zweigstelle Naumburg/
Saale -,

zuständig für die Kreisgerichte Hohenmölsen, Naum-
burg, Nebra, Querfurt, Weißenfels undZeitz,

g) Staatsanwaltschaft Magdeburg - Zweigstelle Halberstadt -,

zuständig für die Kreisgerichte in Halberstadt, Oschersle-
ben, Quedlinburg und Wernigerode.

(2) Die Geschäfte der Staatsanwaltschaft werden bei dem
Bezirksgericht und dem Kreisgericht durch Staatsanwä1te und,
soweit der Richter beim Kreisgericht als Strafrichter entschei-
det, durch Staatsanwälte und Amtsanwälte wahrgenommen.

(3) Leiter der Generalstaatsanwaltschaft ist der General-
staatsanwalt, Leiter der Staatsanwaltschaft ist der Leitende
Obe rs taa tsanwal t .

$ 2
Bezeichnung der Behörden

(1) Die Behördenleiter werden wie foigt bezeichnet:
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a) bei der Generalstaatsanwaltschaft:,,Der Generalstaats-
anwait""

b) bei den Staatsanwaltschaften: ,,Der Leitende Oberstaats-
anwalt".

(2) Die in Abschn" I $ 1 genannten Staatsanwaltschaften
führen in Rechtssachen die dort angeführten Behördenbe-

zeichnungen. In Justizverwaltungssachen fügen sie die in Ab-

satz 1 bestimmte Bezeichnung des Behördenleiters an, und

zwar ohne erneuten Hinweis auf die Behörde oder deren

Sitz.

(3) In Gnadensachen gilt Absatz 2SatzZ entsprechend.

$ 3

Abteilungen

(1) Bei der Generalstaatsanwaltschaft und den Staatsan-
waltschaften können Abteilungen gebildet werden. Diese

werden von Abteilungsleitern geleitet.

(2) Die Bildung von Abteilungen und die'Bestellung der

Abteilungsleiter bedürfen der Zustimmung des Ministeriums
der Justiz.

II. Abschnitt
Aufsicht und Leitung

$ 4

Aufgaben des Behördenleiters

(1) Der Behördenleiter übt die Dien$taufsicht über alle

Angehörigen seiner Behörde aus. Er wirkt in seinem Ge-

schäftsbereich auf die Beachtung der Gesetze sowie der son-

stigen Vorschriften und Anordnungen hin, Er sorgt für die

sachgemäße und rasche Erledigung und, soweit erforderlich,

für eine einheitliche Behandlung der Geschäfte. Zu diesem

Zweck hält er nach Bedarf auch Dienstbesprechungen ab. Er

nimmt in angemessenen Zeitabständen Geschäft sprüfungen
vor.

(2) Der Behördenleiter sorgt dafür, daß er über alle be-

deutsamen Angelegenheiten, insbesondere über solche, in

denen eine Berichtspflicht besteht, unterrichtet wird und daß

in diesen Sachen wichtige Maßnahmen nicht ohne seine

Kenntnis getroff_en werden.

(3) Die Justizverwaltungssachen, insbesondere die Dienst-

aufsichtssachen, bearbeitet der Behördenleiter. Er kann die

Angehörigen seiner Behörde zur Mitarbeit heranziehen und

Beamten einzeine Geschäfte zur selbständigen Erledigung

übertragen.

$ 5

Aufgaben des Abteilungsleiters

Der Abteilungsleiter nimmt innerhalb seiner Abteilung
die in $ 4 Abs. 1 und 2 bezeichneten Aufgaben mit Aus-

nahme der Geschäftsprüfung wahr. Er unterrichtet den Be-

hördenleiter über alle wichtigen Vorgänge in seiner Abtei

lung.

s6
Steltung des Zweigstellenleiters

Der Leiter der Zweigstelle hat die Stellung eines Abtei-
lungsleiters; weitergehende Befugnisse können ihm vom Ge-
neralstaatsanwalt übertragen werden.
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$ 7

Vertretungen

(1) Das Ministerium der Justiz bestellt den ständigen Ver-
treter des Behördenleiters.

(2) Der Behördenleiter regeit seine Vertretung selbst,
wenn ein Vertreter nach Absatz L nicht bestellt ist oder wenn
dieser verhindert ist, der Leiter der Staatsanwaltschaft je-

doch nur mit Zustimmung des Generalstaatsanwalts.

(3) Der Behördenleiter regelt die Vertretung der Abtei-
lungs- und Zweigstellenleiter sowie der Dezernenten.

': '
III. Abschnitt .'

Geschäftsverteilung

I ,

$ 8 r.i:,

Grundsätze '

(1)FürjedesGeschäftsjahrste1ltderBehörden1eiternach
Beratung mit den Abteilungsleitern und je einem Dezernen-
ten aus jeder Abteilung einen Geschäftsverteilungsplan auf. :,
Die Dezernenten der Abteilungen benennen dem Behörden-
leiter ihren Vertreter, der an dieser Beratung teilnimmt, Der

Behördenleiter stellt den Abteilungsleitern und den Vertre-

tern der Dezernenten die erforderlichen Zahlenunterlagen
zur Verfügung. Die Geschäfte werden grundsätzlich nach all-
gemeinen Gesichtspunkten verteilt. Dabei sind dem Abtei- ,.1
lungsleiter auch Geschäfte eines Dezernenten zu übertragen.
l{iervon kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn der il
Umfang der sonstigen Aufgaben des Abteilungsleiters eine
solche Übertragung nicht zuläßt. Bei den Staatsanwaltschaf- l
ten bedürfen Ausnahmen gemäß Satz 4 der Zustimmung des ,
Generalstaatsanwalts.

(2)SindgegeneinenBeschu1digtengleichzeit igmehrere
Verfahren anhängig, die nach der Geschäftsverteilung zur

ZuständigkeitverschiedenerDezernentengehören,sosollen
die Verfahren möglichst in einer Hand geführt werden. Der .'
Behördenleiter sorgt durch geeignete Maßnahmen dafür, ,'
daß die beteiligten Dezernenten von weiteren, gegen densel-

benBeschuldigtenanhängigenVerfahrenKenntniserhalten. :

(3) Der Göschäftsverteilungsplan ist dem Ministerium der

Justiz bis 31. Januar jeden Jahres vorzulegeh. .

$e
Besondere Sachgebiete

Angelegenheiten, deren Bearbeitung besondere Kennt-

nisse und Erfahrungen erfordern, sollen in der Hand be-

stimmter Dezernenten vereinigt werden. Namentlich kom-

men in Betracht:

1. Arbeitsschutzsachen,
2. Brandstiftungs- und Sprengstoffstrafsachen,
3. Lebensmittel- einschließlich Weinstrafsachen,
4. Münzstrafsachen,
5. politische und Pressestrafsachen,
6. Betäubungsmittelstrafsachen,
7. Schiffahrtsstrafsachen,
8. Steuer-, Zoll-.und Devisenstrafsachen,
9. Verfahren wegen militärischer Straftaten,

10. Verfahren wegen Verherrlichung von Gewalt und

Aufstachelung zum Rassenhaß,
11. Verfahren wegen Verbreitung pornographischer oder

jugend gefährdender Schriften,
12. Straftaten gemäß $ 74 c GVG,

::liii'1.'!ll
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13. Umweltschutzsachen.

14. Zivilsachen'

15. Rehabilitierungs- und Kassationssachen,

16. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung der Frau.

$ 1 0

Jugendstaatsanwalt

(i) Für Verfahren, die zur Zuständigkeit der Jugendge-

richte gehören, sind Jugendstaatsanwälte zu bestimmen.

(2)Die Jugendstaatsanwälte sollen auch die Verfahren ge-
gen Strafunmündige und die Jugendschutzsachen bearbei-
ten.

$ 1 1

Einzelfälle von besonderem Umfang

Soweit ein Einzelfall von besonderem Umfang von dem
nach der Geschäftsverteilung zuständigen Staatsanwalt ne-
ben seinen sonstigen Dienstgeschäften nicht zügig bearbeitet
werden kann, soll der Staatsanwalt in dem notwendigen Um-
fang von seinen sonstigen Dienstgeschäften entlastet wer-
den. Ist dies nicht möglich oder nicht tunlich, so wird die Be-
arbeitung einem anderen Staatsanwalt übertragen.

,.' :,, fV. Ahschnitt
r. Dienstbetrieb

$ 1 2
terantwortlichkeit des Dezernenten

(1) Innerhalb des ihm zugewiesenen Geschäftsbereichs er-
ledigt der Dezernent seine Aufgaben grundsätzlich in eige-
ner Verantwortung. Er zeichnet alle Verfügungen, soweit
nicht in den folgenden Vorschriften oder in sonstigen Anord-
nungen etwas anderes bestimmt ist.

:, (2) Der Dezernent unterrichtet den Abteilungsleiter übbr

ir' 
alle wichtigen Vorgänge in seinem Geschäftsbereich.

$ 1 3
Zeichnung durch den Behördenleiter

(1) Der Behördenleiter zeichnet
1. die Berichte an die übergeordneten Behörden,
2. die Schreiben an oberste Bundes- und Landesbehörden

sowie an den Generalbundesanwalt mit Ausnahme der
Revisionsübersendungsberichte,

3. die abschließenden Verfi.igungen in Personal- und Justiz-
verwaltungssachen einschließtich der Dienst-(Fach)auf-
sichtssachen und der Dienststrafsachen,

4. die schriftlichen Mitteilungen an die Presse oder an die
Justizpressestelle, soweit nicht für die Tätigkeit der Justiz-
pressestellen und die Zusammenarbeit mit ihnen beson-
dere Vorschriften des Ministeriums der Justiz gelten,

5. den Schriftwechsel mit ausländischen Behörden,
6. die ihm durch Verwaltungsanordnung vorbehaltenen

Entscheidungen,
7. die abschließenden Verftigungen und Rechtsmittelerklä-

rungen in politischen und Pressestrafsachen, in den letzte-
ren auch die Anträge auf Beschlagnahmen, soweit sie sich
auf die gesamte Auflage oder Ausgabe eines Presseer-
zeugnisses beziehen,

8. die Verftigungen, deren Zeichnung er sich allgemein oder
im Einzelfall vorbehalten hat.

.2V1991

(2) Der Leiter der Staatsanwaltschaft kann die Zeichnung
nach Absatz 1 mit Zustimmung des Generalstaatsanwalts
teilweise seinem Vertreter oder einem Abteilungsleiter über-
tragen. In Sachen von geringer Bedeutung kann er ohneZu-
stimmung des Generalstaatsanwalts im Einzelfalle eine ab-
weichende Regelung treffen.

$ 1 4

Zeichnung durch den Abteilungsleiter

(1) Der Abteilungsleiter der Staatsanwaltschaft zeichnet

1. die Ablehnung der von einer Staatsanwaltschaft erbete-
nen Verfahrensübernahme,

2" die Übersendungsberichte an die Staatsanwaltschaft bei
dem Revisionsgericht oder bei dem Rechtsbeschwerdege-
richt,

3. die Verfügungen, die ihm der Leiter der Staatsanwalt-
schaft allgemein oder die er sich selbst im Einzelfalle zur
Zeichnung vorbehalten hat.

(2) Dem Abteilungsleiter sind vor Abgang vorzulegen

1. die abschließenden Verfügungen in Sachen nach $ 74
Abs. 2, $ 74 a Abs. 1 und $ 74 c Abs. 1 GVG und nach
$ 41 Abs. i  Nr. t  lCC,

2. die Schriftsätze, durch welche die Staatsanwaltschaft
Rechtsmittel einlegt, begründet, beschränkt oder zurück-
mmmt,

3. die Anträge der Staatsanwaltschaft auf Wiederaufnahme
des Verfahrens und Erklärungen, die sich auf einen sol-
chen Antrag beziehen.

s15
Mitzeichnung

Schriftstücke. die dem Leiter der Staatsanwaltschaft zur
Zeichnung vorgelegt werden, zeichnet der Abteilungsleiter
mit.

$ 1 6

Zeichnung bei der Generalstaatsanwaltschaft

Der Generalstaatsanwalt regelt die Zeichnungsbefugnisse in-
nerhalb seiner Behörde.

$ 1 7

Einarbeitungszeit

(1) Staatsanwälte, die Richter oder Beamte auf Probe
sind, legen während einer Einarbeitungszeit nach näherer
Anweisung des Behördenleiters die von ihnen bearbeiteten
Sachen dem Behördenleiter oder einem Abteilungsleiter
oder einem vom Behördenleiter bestimmten Staatsanwalt
zur Kenntnisnahme und Billigung vor" Die Vorlagepflicht
soll in der Regel nicht weniger als drei und nicht länger als
sechs Monate dauern.

(2) Von der Verpflichtung zur Vorlage kann ganz oder teil-
weise abgesehen werden, wenn der Staatsanwalt als Richter
tätig gewesen ist oder wenn dies nach seinen Erfahrungen
und Leistungen gerechtfertigt ist.

(3) Die Vorlagepflicht entfällt, wenn die Sache keinen
Aufschub duldet und ein von der Vorlagepflicht befreiter
Staatsanwalt nicht erreichbar ist.

$ 1 8

Art der Zeichnung

(1) Alle auf der Strafprozeßordnung und anderen Verfah-
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rensgesetzen beruhenden Entschließungen der Staatsanwalt-
schaft ergehen ausdrücklich im Namen der Staatsanwalt-
schaft. Der Behördenleiter und die Staatsanwälte zeichnen
solche Entschiießungen nur mit ihrem Namen und unter Bei-
ftgung ihrer Amtsbezeichnung. Des Hinweises auf eine Ver-
tretungsbefugnis oder eines Auftrages bedarf es nicht.

(2) In Justizverwaltungs- und Gnadensachen zeichnen un-
ter den in Abschn. I $ 2 Abs. 1 aufgeführten Behördenleiter-
bezeichnungen

a) ohne Zrxatz derBehördenleiter,

b) mit dem Ztsatz ,,In Vertretung" der ständige Vertreter,

c) mit dem Zusatz,,Im Auftrage" die übrigen Zeichnungs-
berechtigten.

(3) Absatz 2 gilt auch bei Bescheiden des vorgesetztenBe'
amten der Staatsanwaltschaft nach $ 172 SIPO.

$ 1 9

Sitzungsdienst

(1) Die Vertretung der Staatsanwaltschaft in der Haupt-
verhandlung regelt der Behördenleiter, bei Zweigstellen de-
ren Leiter. Die Vertretung soll möglichst dem Verfasser der
Anklage übertragen werden. Die Abteilungsleiter sind zum
Sitzungsdienst heranzuziehen, soweit der Umfang ihrer son-
stigen Aufgaben dies zuläßt.

(2) Der Behördenleiter kann die Einteilung des Sitzungs-
dienstes seinem Vertreter oder einem Abteilunesleiter über-
tragen.

V. Abschnitt
Amtsanwälte

$ 2 0
Zuständigkeit in Strafsachen

(1) Den Amtsanwälten werden von den Strafsachen, in de-
nen der Richter beim Kreisgericht als Strafrichter entschei-
den kann ($$ Z+, 25 GVG mit den Maßgaben der Anlage I
Kap. III Sachgeb. A Abschn. III Nr. 1 Buchst. f und g des
Einigungsvertrages vom 31. 8. 1990 i. V. m. Art. 1 des Eini-
gungsvertragsgesetzes vom23.9.1990, BGBI. I I  S. 885)),
zur Bearbeitung übertragen :

1. alle Vergehen, bei denen das Höchstmaß der angedroh-
ten Freiheitsstrafe sechs Monate beträgt,

2. die folgenden Vergehen:
Hausfriedensbruch ($ 123 SIGB),
Amtsanmaßung ($ 132 SIGB),
Verletzung amtlicher Bekanntmachungen ($ 134 SIGB),
Verstrickungs- und Siegelbruch ($ 136 StGB),
unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ($ 142 Abs. 1 und 2
StGB), wenn bei dem Verkehrsunfall nur Sachschaden
eingetreten ist,
Mißbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Un-
fallverhütungs- und Nothiifemitteln (S 145 StGB),
Verstoß gegen das Berufsverbot ($ 1a5c SIGB),
Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung ($$ 185 bis
187 StGB), es sei denn, daß sich die Tat gegen eine der in

$ 194 Abs. 4 StGB bezeichneten politischen Körperschaf-
ten gerichtet hat,
Körperverletzung ($ 223 StGB), gefährliche Körperver-
letzung ($ 223a StGB), fahrlässige Körpefferletzung
($ 230 StGB), es sei denn daß eine der in $ 224 SIGB be-
zeichneten Folgen eingetreten ist,
Nötigung ($ 240 StGB),

Bedrohung ($ 241 StGB),
unbefugter Gebrauch von Pfandsachen ($ 290 StGB),

Gefährdung des Straßenverkehrs in den Fällen des

$ 315 c Abs" 1Nr. 1 Buchst. a SIGB, wenn sie nicht in Tat-

einheit mit fahrlässiger Tötung oder einer Körperverlet-
zung stehen, bei der eine der in5224 StGB bezeichneten
Folgen eingetreten ist.
Trunkenheit im Verkehr ($ 316 StGB),
Vollrausch ($ 323 a StGB), sofern der Amtsanwalt für die

Verfolgung der im Rausch begangenen Tat zuständig wäre,

Gefährdung einer Entziehungskur ($ 323 b StGB)"
3. die Vergehen nach folgenden Nebengesetzen:

$ 31 des Heimarbeitsgesetzes vom 14. 3. 1951 (BGBI. I S.

I9I), zuJetzt geändert durch Art. 7 $ 43 des Gesetzes vom

12.9.1990 (BGBI. I  S. 2002), $ 21 des Straßenverkehrsge-
setzes vom t9.12. 1952 (BGBI. I S. 837), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 30. 4. 1990 (BGBI. I S" 1826),

$ 6 des Pflichtversicherungsgesetzes vom 5. 4' 1965
(BGBI. I S. 213), zuletzt geändert durch Gesetz vom

22.3 .  1988 (BGBI .  I  S"  358) ,

$ 9 des Gesetzes über die Haftpflichtversicherung für auslän-
dische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger vom 24 "
7.1956 (BGBI. I S. 667), zuletzt geändert durch Zuständig-
keitsanpassungs-Gesetz vom 18. 3. i975 (BGBI. I S' 705)'

4. die folgenden Vergehen, soweit der Wert der gestohlenen

oder unterschlagenen Sachen oder der Schaden 2000 DM

nicht übersteigt:
Diebstahl ($ 242 StGB),
Diebstahl in den Fällen des $ 243 Abs. L Satz 2 Nr. 1 und

2 StGB, wenn aus einem verschlossenen Kraftfahrzeug
oder wenn ein durch Schutzvorrichtung gegen Wegnahme

besonders gesichertes Fahrzeug gestohlen wird,
Unterschlagune ($ 246 SIGB),
Entziehung elektrischer Energie ($ 248 c SIGB),
Betrug ($ 263 StGB),
Erschleichung von Leistungen ($ 265 a SIGB),
Sachbeschädigung ($ 303 StGB),
gemeinschädliche Sachbeschädigung ($ 304 StGB),
Steuerhinterziehung ($ 370 Abs. 1 der Abgabenordnung
vom 16. 3.1976 (BGBI. I  S. 613), zuietzt geändert durch

Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz vom 17. L2. 1990
(BGBI. I S. 2847), soweit es sich um die Hinterziehung

von Kraftfahrzeugsteuer handelt,
. Straftaten gegen $ 3 des Gesetzes über den Verkehr mit

Edelmetallen, Edelsteinen und Perlen in der Fassung vom

29 . 7 . 1926 (RGBI. I S. 321), zuletzt geändert durch Art.

177 EGSIGB,
Straftaten gegen $ 16 des Gesetzes über den Verkehr mit

unedlen Metallen vom 23. 7. 1926 (RGBI. I S. 415), zu-

letzt geändert durch Art. 178 EGStGB.
5. die folgenden Vergehen, sofern der Amtsanwait für die

Verfolgung der diesen Vergehen zugrunde liegenden

Vortat zuständig ist oder zuständig wäre:

Begünstigung ($ 257 SIGB).
Stratuereitelung ($ 258 StGB),
Hehlerei ($ 259 SIGB).
Straftaten gegen $ 5 des Gesetzes über den Verkehr mit

Edelmetallen, Edelsteinen und Perlen,
Straftaten gegen $ 18 des Gesetzes über den Verkehr mit

unedlen Metallen.

(2) Ist der Amtsanwalt für die Bearbeitung einer Straftat

zuständig, so verfolgt er auch Ordnungswidrigkeiten, die mit

der Straftat zusammenhänger (9 42 OWiG).

(3) Die Befugnisse des Leiters der Staatsanwaltschaft, eine

von dieser Regelung abweichende Zuständigkeitsanordnung
zu treffen, bleibt unberührt. Für eine abweichende Anord-

nung bedarf es der Zustimmung des Generalstaatsanwalts"

', i:
.ll.:.
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$ 2 1

Zuständigkeit bei Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide

(1) Die Bearbeitung der Einspruchsverfahren nach den $$ 67

ff. OWiG wird den Amtsanwälten übertragen, soweit nicht

naih Absatz 2 der Staatsanwalt zuständig ist.

Q\ Die Dezernenten, die für die Bearbeitung von Stra6a-

chen aus besonderen Sachgebieten zuständig sind, sind auch

für die Bearbeitung der dasselbe Sachgebiet betreffenden

Bußgeldsachen nach den $$ 67 ff. OWiG zuständig. Sind'für

bestimmte Sachgebiete sowohl Staatsanwälte als Amtsanwälte

zu Sonderdezernenten bestellt, so werden die Bußgeldsachen

aus diesem Sachgebiet von dem Amtsanwalt bearbeitet.

(3) $ 20 Abs. 3 Satz 1. gilt entsprechend.

922

Ausschluß der Zuständigkeit

Der Amtsanwalt darf nicht bearbeiten:

1. Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende we-

gen Straftaten,
2. Verfahren, die militärische Straftaten zum Gegenstand

haben,
3. Verfahren gegen Personen, auf die das NATO-Truppen-

statut mit den Ztsatzvereinbarungen und der Vertrag

über die Bedingungen des befristeten Aüfenthalts und die

Modalitäten des planmäßigen Abzugs der sowjetischen

Truppen aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-

land anzuwenden ist,
4. politische und Pressestrafsachen.

$ 2 3

Begrenzung der Zuständigkeit

(1) Der Amtsanwa,lt hat sich der Bearbeitung zu enthalten,

wenn mit der Anordnung einer Maßregel der Besserung und

Sicherung nach $ 61 SIGB zu rechnen ist, mit Ausnahme der

Entziehung der Fahrerlaubnis.

(2) Das gleiche gilt, wenn das Verfahren in tatsächlicher

oder rechtlicher Hinsicht besondere Schwierigkeiten bereitet

oder aus sonstigen Gründen erhebliche Bedeutung hat.
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Sonderregelung in Einzelfällen

(1) Der Leiter der Staatsanwaltschaft kann in Einzelfällen

auch andere Sachen von geringer Bedeutung, die in die Zu-

ständigkeit des Strafrichters fallen, an einen Amtsanwalt zur

Bearbeitung abgeben. Er kann diese.Befugnis seinem Ver-

treter oder einem Abteilungsleiter übertragen.

(2) Der Leiter der Staatsanwaltschaft kann bei einem Er-

mittlungsverfahren von besonderem Umfang, das m Zu'

ständigkeit des Staatsanwalts gehört, Amtsanwälte zu dessen

Unterstützung heranziehen.

(3) Die Befugnis des Leiters der Staatsanwaltschaft in Ein-
zelfällen abweichend von $ 20 einen Siaatsanwalt mit der Be-

arbeitung zu beauftragen, bleibt unberührt ($ 145 GVG).

$ 2 5

Sitzungsvertretung

Der Amtsanwalt darf die Anklage nur in der Hauptver-
handlung bei dem Richter beim Kreisgericht als Strafrichter
oder als Jugendrichter vertreten.

MBl. LSA Nr" 2111991

VI. Abschnitt
Schlußvorschriften

ä26

Inkrafttreten

(L) Diese AV tritt am 1. 9" 1991 in Kraft.

(2) Die Anordnung des Landesbevollmächtigten für das

Land Sachsen-Anhalt vom 23. 10. 1990 wird insoweit aufge-

hoben, ais nach ihr die AV des Niedersächsischen Ministers

der Justiz betr. die Anordnung über Organisation und

Dienstbetrieb der Staatsanwaltschaft vom 16. 6. 1975 (Nds.

Rpfl. S. 159) im Lande Sachsen-Anhalt vorläufig anzuwen-

dbn war.

F. Ministerium für Wirtschaft, Technologie
und Verkehr

Richtlinien über tlie Gewährung von Zuwendungen

zur Beteiligung an Messen und Ausstellungen

RdErl. des MW vom 8. 8. 1991 - 32

1. Zuwendungszweck

1.1. Kleinen und mittleren Unternehmen soll der Zugang zu

regionalen, überregionalen und internationalen Märkten auf

dem Weg über Beteiligung an Messen und Ausstellungen er-

leichtert und ihre Absatzbemühungen unterstützt werded.

Hiermit können Wettbewerbsnachteile auf diesem Sektor,

den diese häufig gegenüber Großunternehmen haben, teil-

weise ausgeglichen werden.

1"2. Das Land gewährt nach $ 12 des Mittelstandsförde-

rungsgesetzes vom 26. 8. 1991 (GVBI. LSA S. 302)' nach

Maßgabe dieser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften

zu $ 44 LHO (noch nicht veröffentlicht) Zuschüsse für Betei-

ligungen an Messen und Ausstellungen i' S. des Titels IV der

Gewerbeordnungi. d. F. vom 1"t. t987 (BGBI. IS'425),zu-

letzt geändert durch Art 8 des Gesetzes vom l-7. 12. 1970

(BGBI. r S. 2840).

1.3. Auf Gewährung dieser Zuschüsse besteht kein Rechts-

anspruch, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde

nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren

Haushaltsmittel.

1.4. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme bestimmter Veran-

staltungen in die Förderung sowie auf Teilhabe an der Förde-

rung und Teilnahme an Gemeinschaftsbeteiligung besteht

nicht.

2, Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind:

- kleinere und mittlere Unternehmen der gewerblichen

Wirtschaft und freie Berufe;

- Gruppen von Unternehmen (2. B. Arbeitsgemeinschaften,

Arbeitskreise);
- Kammern, Innungen und Verbände, soweit diese für

Unternehmen bzw. ihre Mitglieder tätig werden"

Die Zuwendungsempfänger müssen ihren Hauptsitz in

Sachsen-Anhalt haben.

+.) |



JMBI. LSA Nr. 5/1996 vom 22" 5" 1996

Anordnung über Organisation und Dienstbetrieb der
Staatsanwaltschaft im tande Sachsen-Anhalt

AV des MJ vom LL. 4. L996 - 3262 - 301.11

Bezug: AV des MJ vom 22. 7. 1991 (MBl. LSA S. 433), zuletzt geändert

durch Abschn. II der AV des MJ vom 23. 6.1994 (MBl" LSA

s. 1829)

I .

Die Bezugs-AV wird wie folgt geändert:

1. In $ 2 werden nach dem Wort ,,Leiter" die Worte ,,sowie
der Leiter der Zweigstelle" eingefügt.

2. S 1,4 Abs. 1 Nr. 2 wird gestrichen.

3. In $ 18 werden die Absätze 2 und 3 durch folgenden

Absatz 2 ersetzti

,,(2) In Justizverwaltungs- und Gnadensachen und bei

Bescheiden des vorgesetzten Beamten der Staatsanwalt-
schaft nach $ 172 StPO richtet sich die Art der Zetch-

nung nach Abschnitt II der AV über die Bezeichnung
von Gerichten und Behörden in der Justizverwaltung
des Landes Sachsen-Anhalt."

I I .

Diese AV tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in

Kraft;

Bezeichnung von Gerichten und Behörden in der

Justizverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt

AV des MJ vom L5. 4. L996 - 3130 ' 106.33

Bezug: AVdes MJ vom 1.0. 6. 1994(MBl. LSAS' f800)

I .

Abschnitt I der Bezugs-AV wird wie folgt geändert:

1. Nummer 2wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird nach Buchstabe b folgender neuer
Buchstabe c eingefügt:
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I.

Anordnungen des Ministeriums
der Justiz

2.

,,c) die Leiter der Zweigstellen der Staatsanwalt-

schaften die Amtsbezeichnung des Leitenden

Oberstaatsanwalts unter Voranstellung des

bestimmten Artikels und Beifügung des Namens

der Gemeinde seines Dienstsitzes sowie - in einer

zweiten Zelle - den Ztsatz,Zweigstelle
(Name der Gemeinde)',"

Die bisherigen Buchstaben c bis e werden Buch-

staben d bis f.

b) Satz 3 erhält folgende Fassung:

,,In den Fällen des Satzes 2 Buchst. a, b, d bis f

ist der Name der Gemeinde beizufügen, wenn er

als Unterscheidungsmerkmal erforderlich ist und

sich nicht auf andere Weise ergibt'"

Nummer 3 erhält folgende Fassung:

,,Nummer 2 Buchst. b und c gelten entsprechend' und

4r/at

a) bei Bescheiden nach $ 172 SIPO,

b) in Gnadensachen mit der Maßgabe, daß die An-

fügung der Angabe ,- Zweigstelle (Name der

Gemeinde) -' unterbleibt""

I I .

Diese AV tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in

Kraft.

Jahresbericht des Präsidenten des LandesjustD'
prüfungsamtes im Ministerium der Justiz des Landes

Sachsen-Anhalt für das .Iahr 1.995

Belc des MJ vom LL.4. \996

Nachfolgend wird der Jahresbericht des Präsidenten des

Landesjustizprüfungsamtes für das Jahr 1995 bekanntge-
macht:

1. Erste juristische Staatsprüfung

1 .1. Zahl der Prüflinge

Aus dem Jahre 
'l'994 waren im Prüfungsverfahren

26 Rechtskandidaten verblieben.

..,1
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